
Darf ich das überhaupt? 
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● DSGVO 

● Was sind überhaupt personenbezogene 

Daten? 

● Beispiel 1: Qualitativ 

● Beispiel 2: Quantitativ 

● Urheberrecht 

● Was bedeuten Upload-Filter für die 

Lehre? 
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● Schützt Persönlichkeitsrechte des 

Einzelnen 

● Zentraler Begriff „informationelle 

Selbstbestimmung“ 

● DSGVO enthält nicht Verbote, sondern 

definiert die Befugnisse für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

● Grundsatz der Datenminimierung 
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● Im Vorfeld klären, was mit welchen 

Forschungsdaten passieren soll 

● Umgehende Trennung von 

personenbezogenen und 

nichtpersonenbezogenen Daten 

● Angemessene Sicherung der 

personenbezogenen Daten vor 

ungewolltem Zugriff z.B. durch 

Verschlüsseln 

● Sobald personenbezogene Merkmale 

nicht mehr benötigt werden: löschen! 

(Ausnahme: gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten) 

● Anonymisierte Daten können 

bedenkenlos weitergenutzt werden 
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● Editierung (Anonymisieren) während des 

Transkribierens 

● Verwendung von Pseudonymen statt 

Namen im Transkriptionstext 

● Vermeidung der übermäßigen 

Anonymisierung/ Löschung im Text 

● Aufbewahrung von 

Anonymisierungsprotokollen mit den 

Informationen über alle Ersetzungen, 

separat gespeichert von Originaldaten 

 

● Daher: spezielle Repositorien für 

qualitative Daten, die unterschiedliche 

Anonymisierungsstufen anbieten können 
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Name Geb. 

datum 

Anschrift E-Mail Stress 

test 

Seh 

test 

Hör 

test 

MRT 

Martina 

Anders 

13.12.76 Am Mühlsteig 1 m.anders@web.de -0.5 R -7 

L -6.5 

… … 

Heinz 

Berthel 

09.07.83 Schmidtstr. 17 berthel@gmx.net 1.5 R 2 

L 4.5 

… … 

Undine 

Claaßen 

18.03.78 Langer Weg 31 nixe@gmail.com 0 R 0.5 

L -2 

… … 

Marvin 

Devenbrock 

04.02.99 Eichenallee 12 dermarv@yahoo.com 2.5 R 0.5 

L 0.5 

… … 

Syrah 

Eckart 

20.10.90 Neue Straße 7 syrah.eckart@web.de 0.5 R 3 

L 2.5 

… … 

Ferdinand 

Friedmann 

11.03.00 Hauptstraße 13 ffriedmann@aol.com 1 R 1.5 

L 1 

… … 

Paula von 

Gantzeisen 

30.04.88 Austerngasse 14 drpaulavongantzeisen

@t-online.de  
-2.5 R -4 

L -3.5 

… … 
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Geschlecht Geb. 

datum 

Stress 

test 

Seh 

test 

Hör 

test 

MRT 

weiblich 1976 -0.5 R -7 

L -6.5 

… … 

männlich 1983 1.5 R 2 

L 4.5 

… … 

weiblich 1978 0 R 0.5 

L -2 

… … 

männlich 1999 2.5 R 0.5 

L 0.5 

… … 

weiblich 1990 0.5 R 3 

L 2.5 

… … 

männlich 2000 1 R 1.5 

L 1 

… … 

weiblich 1988 -2.5 R -4 

L -3.5 

… … 



● Es muss zwischen freier und zwischen zu 

vergütender Nutzung unterschieden 

werden 

● Was bedeutet „öffentlich“? 

● Was ist ein „eingeschränkter 

Personenkreis“? 

● Wie viel eines Werkes darf ich wozu 

nutzen? 
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Was bedeutet „öffentliche Präsentation“ eigentlich? 

● Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der 

Öffentlichkeit bestimmt ist 

● Zur Öffentlichkeit gehört, wer nicht mit dem Präsentierenden durch persönliche 

Beziehungen verbunden ist 
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● Erlaubt sind Vervielfältigungen durch natürliche Personen zum privaten Gebrauch, 

sofern dadurch nicht direkt oder indirekt Erwerbszwecke erfüllt werden und sofern 

es sich um eine legale Vorlage (keine Raubkopie) handelt 

● Die Vervielfältigung darf z.B. in einem Copyshop beauftragt werden 
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● Für diese Privatkopien steht den Urhebern eines Werkes eine pauschale Vergütung 

zu! 

● Dieser Anspruch entfällt, wenn erwartet werden kann, dass die Kopie nicht zur 

weiteren Vervielfältigung verwendet wird 

● Was bedeutet das? Eine Kopie für den Privatgebrauch ist legitim und vergütungsfrei. 

Eine Kopie, um damit weitere Kopien z.B. für ein Seminar zu erstellen, ist 

vergütungspflichtig 
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● Ausnahme: Verwendung in Unterricht und Lehre 

● Verwendung von 15% eines Werkes für: 

o Lehrende und Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung 

o Für Dritte, soweit dies der Präsentation des Unterrichts (…) an der 

Bildungseinrichtung dient 

 
o Abbildungen, einzelne Beiträge, Werke geringen Umfangs und vergriffene Werke 

dürfen vollständig genutzt werden 
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● Verbreitung von 15% eines Werkes für abgegrenzten Personenkreis zum Zweck der 

Forschung sowie der Qualitätsprüfung 

● Für die eigene Forschung bis zu 75% eines Werkes 
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● Automatisierte Auswertung ist zulässig, um 

o Das Material automatisiert und systematisch zu vervielfältigen (Erstellung eines 

Korpus) 

o Das Korpus einem abgegrenzten Personenkreis für die wissenschaftliche Forschung 

sowie Dritten zur Überprüfung der Qualität zur Verfügung zu stellen 

● Nur nicht-kommerziell 

● Korpus und Kopien des Ursprungsmaterials sind nach Abschluss der 

Forschungsarbeiten zu löschen, öffentliche Zugänglichmachung zu beenden 

● ABER: Korpus darf Bibliotheken und Archiven als Forschungsdaten zur Aufbewahrung 

übermittelt werden 
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● Vergütungsfrei sind nur: Wiedergabe im Rahmen von universitären Veranstaltungen, 

sowie die Vervielfältigung zu institutionellen Zwecken 

● Für andere Zwecke genügt eine pauschale Vergütung – hierfür gelten pauschale 

jährliche Vergütungssummen (2018: 16.650.000€) nach dem Gesamtvertrag über die 

Abgeltung der Ansprüche nach §27 Abs. 2 UrhG (Bibliothekstantieme) 
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● Für Angehörige von 

Bildungseinrichtungen, deren Familien 

und Dritte an der Einrichtung 

● Bis zu 15% eines veröffentlichten Werkes 

● Einzelne Beiträge, vergriffene Werke 

und Werke geringen Umfangs 

● In Unterricht und Lehre 

● Bis zu 75% für die eigene Forschung 

● Text- und Datamining sind in vollem 

Umfang zulässig, wenn der darauf 

zugreifende Personenkreis begrenzt ist. 

Daten müssen nach Abschluss des 

Projekts gelöscht, dürfen aber archiviert 

werden 


